
.1 Buodesnetlegentur 

l 
- Beschlu8skammer 4 -

B1<4-11-638 

Beschluss 
- geschwärzte Fasung -

In dem Verwaltungsvertahren 

auf Grund des Antrags 

der WestfaterrWeser-Ems Vef'teilnetz GmbH, Boctlumer Straße 2, 45661 Recklingnausen. 'rief. 
treten durch die GeschäftsfOhruns 

Antragstellerin, 

vom 02.12.2011, wegen der Genehmigung einer Befreiung von den Netzenlgatten naCh 
§ 19 Ab6. 2 S. 2 und 3 SlromNEV, 

außerdem vertahrensbetelllgt 

die WestrBJen Indus1riegase GmbH. Indu&trleweg 43, 48155 MOnster, vertreten durch die Ge­
schäftsfOhrung 

Beteiligte, 

hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur tur Elektrizitat, Gas. Telekommunikation, 
Po~1 und Eisenbahnen. Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch 

den VDl'8ltzenden Or. frank-Peter Hansen, 

den Beisitzer Ralner Busch und 

den Belaltzer Marlo Lamoratla 

am 27.06.2012 

beschlossen: 
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1. Die Befreiung der Beteiligten von den Netzentge/ten der Antragstellerln filr die Abnah­
meste/le .HOrster wird mit Wirkung ab 01.01,2011 unbefristet genehmigt. 

2. Der AntragateUerin wird aufgegeben, der Baschluaskammer zeitgleiCh mit der VersenM 

clung der Jahresendabrechnung an die Beteiligte eine Kopie der betreffenden Jalr 
resendabrechnung zur Verfügung zu stellen. 

3. Der Antr8gatellerln wird aufgegeben, der BeaChlusskammer lI'lverzaglich nach.Ab­
schluss eines Jeden Kaleflderjal1res einen Nachweis Ober die gemAß § 19 Abs. 2 S. B 
und 7 StromNEV tatsachllch geltend gemachten MinderefRl.se vorzulegen. 

4. Die Entscheidung steht unter dem VOrbehalt des VVlderrufs. 

5. DIe Beteiligte hat die Kosten des Verfahrens zu traYM\ FOr dieee Entscheidung wird zu 
Lasten der Beteiligten eine GebChr in Höhe von if'e8tgesetzt 

Gründe 

I. 

Die Antragstellerln betreibt eln Vertellnetz der allgemeinen versorgung mit Elektrlzitat In der 
Bunde&l'epubllk Deutschland. DarOber hinaus beliefert sie Letztverblilucher in ihrem Netzgebiet 
mit Elektrizität. Das Netz Antragatellertn besteht aus Hoch., Mlttet- und Niedefspannungsleitull­
gen. 

C!e rur das Jahr 2011 goltigen Natzentgelte der Anlragatellerin bemessen sich gemäß Ihrem 
Ptefsbfatt 1 .Netznutzungsentgelle Netzentgelt fOr Abnahmestell.n mit Y4""h-l.elstungsmessung". 

Ja~benutzungsstunden 

< 2.500hfa ,=.?500 hla 
Netznutzung bei Aus.-

LeIShJnge- _pMl8 LeiotUngo.. ArbeItspreis epelsung aus 
pral8 €J/IN. cII1MIh prels €J/INa cII1MIh 

Umapannung H6chst-l 
3.36 1.096 26.92 0.084 Hochspannung 

Hoohapaooung 5.52 1.60 42.02 0.14 

Umspannung Hoch-I 5.67 1.75 ·48,67 0,11 
MittelspBnnung 

Mllteiepannung 10,79 2.29 52,54 0,62 .. 
Umspannung Mittei-l 

11.07 2.44 53.62 0.73 NJederapannung 

NlederepaMung 12,38 3.09 26,38 2.63 
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Die Setemgte ist in der Chemleb~he taüg. An der AbnahrT\El$lelle .HOrstel~ betreibt sie erne 
Luttzerlegungsanlage. Oie Beteiligte bezog aus dem Netz der Antragatellerin wie folgt elektri­
sche Energie, 

2011 

HO_ 

Mit Schreiben vom 01.12.2011 hat die Antragstellerin beantragt, 

die Befreiung der Betelllgten von den NetzentgeHen mit Wir1wng zum 01.01.2011 
unbefristet zu genehmigen. 

Mit Schreiben vom 25.05.2012 hat die Beteiligte die Antragsdaten ergllnzt und die V~rau6da. 
tan des Jahres 2011 mit Hiffe der Jahresabrechung des Netzbetrelbers nachgewiesen. 

Der Antrag "WUrde auf den Internet-selten dar Bunde8netzagentur sowie in dar Ausgabe 
Nr, 312012 des Amtsblatts der BundeBnetzagentur als Mfttallung Nr, 180 veröffentlicht. 

ZUr BegrOndung dei Antrags fUhren die Antragatellerln und dia BeteIligte aU8, dass dle Strom· 
abnahme der BeteHlgten an der Abnahmestelle "Hö!'8tel6 ln den Kalenderjahren 2010 und 2011 
die Benutzungssiundenzahl von mindestens 1.000 Stunden 8IT8icntund der Sb'omverbrauch an 
dieser Abnahmestelle 10 G~unden pro Jahr Qberstiegen habe. DarQber hinaus seien 
derzeit keine Grande dafOr ersichtlich, warum dies kGnftig nicht mehr der Fall sein sollte. 

Dem Bundeakartellamt sowie dar nach Landesrecht zuständigen RegulIerungsbehörde des 
Landes NordrtJEHn-~tfahlen wurde Jeweils unter dem 20.06.2012 Gelegenheit zur Stellung~ 
nahme gegeben. 

Wegen der wefteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der AIde Bezug genommen 

11. 

Dem Antrag Ist atsttzlJgeben. Er Ist zul18Slg und begrondet. 

Rechtsgrundlage der Genehmigung let § 19 Abs. 2 S, 2 und 3 StromNEV In Verbindung mit § 24 
S. 1 Nr. 3 EnWG. 

1) formene Rochtmllßlgkell 

8) Zuatändlgkail: 

Die Varauuetzungen fOr ein Beachlusskammerverfahren gemäß §§ 54 und 69 Abs. 1 EnWG 
sind erfDlIt, denn 85 handelt lieh um eine Entscheidung nach den Regelungen des EnWG bzw. 
einer auf der Grundlage des EnWG erlassenen Rechhlvarordnung, die ein Energleversorgungs--
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unternehmen betrifft, an de&8en Verteilnetz Ober 100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar 
angeschlossen sind und die Infolgedessen nicht in die ZuBtändigkelt der Landesregulierungsbe­
hOrden nach § 54 Abs. 2 EnWG fällt. 

b) BeteNigung anderer Behörden 

Dem Bunde8kartellaml und der zuständigen L.andesreguHerungsbehörde wurden gemäß § 58 
AbI, 1 $. 2 EnWG rechtzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme eingerlllumt. 

2) Materielle RechtmilBigkett 

Die Voraussetzungen rur eine Befreiung der Beteiligten van den Netzentgelten der AntragsteDe­
rin gemGß § 19 Ab&. 2 S. 2 und 3 StromNEV efnd erfOUt. 

Danach soU ein Letztverbraucher insoweit grunddtzlich von den Netzentgelten befreit werden, 
sofern seine StromBbnal'1me aus dem Netz der allgemeinen Versorgung fOr den eigenen 
Verbrauch an einar Abnahme&telle die Benutzungsstundenzahl von mindestens 7.000 SWnden 
erreicht und der Stromverbrauch an dieser Abnahmestella 10 GigawattsWnden Obarstelgt. 

In ditl8em Zusammenhang Ist zu beachten, dass sich § 19 AbI. 2 S, 2 StromNEV nacn dBf ein­
deutigen Intention des Verordnungsgebera hlnslchtllch der VoraUMGtzurtgen von 7.000 Benuf.. 
zUng&stunden und 10 GWh trotz des weggefallenen ausdrOcldichen Bezugs ebenso wie im Falle 
des Satzes 1 aU[fh weiterhin jeweils auf ein voUatAndiges Kalendeljahr beziehen muss. FOr das 
Jahr 2011 folgt daraus, dan die 8efre(ung das ganze Kalenderjahr umfasst. 

Die Beteiligte hat In nachvollziehbarer und auSfeichender Welse dargelegt, dass sie (ln Bezug 
auf die eigenvarbtauchle Strom menge) die In Satz 2 genannten Voraussetzungen Im zugeneh­
mlgenden Kalenderjahr 2011 bereits arfOUt hat DafOr hat dia Betelftgte die Jahresabrechnung 
2011 dee NetzbetrelbenJ ObarmlHeIt. OarOber hinaus hat die Beteiligte ber8tta Im Kalenda~ahr 
2010 eine entsprechende jahrliche Benutzungsatundenzahl und einen entsprechenden jShril­
chan Stromverbrauch aufgewiesen und dabei die Kriterien fOr eine Genehmigung deutDch Ober­
schritten. AJJf Grund Ihree glelc:hm8ßlgen Abl'\Bhmevelhaltenslst davon auszugehen, dass die 
Beteiligte die Kriterien fOr eine Befreiung auch kOnftlg erfüllen wird. Gründe, die einer Befreiung 
ausnahmsweise entgegenstehen kOnnten, sind vorliegend nicht ersJchtllch. . 

3) GBgllruJtand der BefreJung 

Vcn der Befreiung betroffen Ist ausschließlich das vom betroffenen Letztverbraucher zu zahlen­
de algenHiChe Netzentgett, welches sich gemäß § 17 Abs. 2 StromNEV aus dem Jahrealels­
ttJngsentgett und dem ArbeItsentgelt ZUMmmenaetzt. Die Befreiung IXI1fascI dagegen nicht die 
gemaB § 17 Abt. 7 S1romNEVfemer zu zahlenden Entgelte tOr den Me888tellenbetrleb, die 
Messung und die Abrechnung. Ebenfalls nfct1t von der BefreIung umfasst: werden O9f. noch ne­
ben dem eigentlichen Netzentgelt erhobene Entgelte, z.B. Entgelte fDr vom betroffenen Letzt­
verbraucher in Anspruch genommene Natzreaervekap82ltllste!atungen. EbenfaRs nlct'i erfasst 
werden sonstige gesetzliche Umlagen, wle etwa EEG-Utntage, KWK-Abgabe oder Kcnzessi­
onaabgabe. Ebenfalls wn der Befreiung nfch1 umfa88t ist der Anteil des Netzentge1ts, der im 
Falle des Betriebs einer Kundenanlage I.S.v. § 3 Nr. 248 EnWG den an die Kundenanlage an­
geschlossenen Nutzern zu.wrachnenjst, es sei denn, bei den Nutzem handelt es sich um mit 
dem Letztverbraucher verbundene Unternehmen Im Sinne des § 15 AldG. 

Von der Befreiung erfasst werden dagegen nach Auffassung der BUndeanetzegentur etwaig zu 
zahlende Entgelte fDr slnguJAr genutzte Betriebsmittel. Dies ergibt sich bereits daraus, dass § 19 
Abi. 2 S. 2 StromNEV hinalcMnc:h des VorUegena der Befreiungsvorrausefzungen auf dan tat· 
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sachlichen Verbreuon an der Abnallmostalls aboteIlt Die Regelung des § 19 Abo. 3 StromNEV 
wird hierdurch verdrangl, -

4) Verpflichtung zur Vortage der Jahrelendabrachnung 

Die Anuagstellerin u~ die Bet8l1lgte werden darauf 1l1ngewiesen, dass die Befreiung gemaß 
§ 19 Abs. 2 S. 9 SuomNEV unter dem Vorbehalt steht, dass 61e nUfsolange gilt. wie sich das 
Lastverhalten der Beteitigten als letztverbrauCher latslchllch 80 dar8iellt, wie prognostiziert und 
dadlRh die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 S, 2 S1rDmNEV erfOllt sind. 

Die Im Tenor zu 2. enthaltene Auflage. der Beschlusskammer unaufgefordert eine Abschrift (leT 
jeweiligen JahresabachlusareChnung zu Obertassen, beruht auf § 36 Abs. 1 VYMG. Danach 
dient die Verpflichtung zur Vortage der Jahreaendabrechnung dem Zweck, der Beschlussksm~ 
mer gemlll § 19 Abs. 2 S. 9 StromNEV die Kontrolle der tatsAchllchen Einhaltung der Voraus­
&etzungen des § 19 Abos. 2 S. 2 StromNEV zu enTIOgllchen, Sie stellt tor die Antragstellerin auch 
keine unangemessene Befastung dar. 

8) Verpflichtung zum Nachweis dar tatdchllch geltend gemachten MlndererlÖlle 

Oie Im Tenorzu 3, enthaltene Auflage, der Be&ch!usskammer unverzüglich nach Abschluss el­
nes Jeden Kalandeljahrea einen Nachweis Ober die gemäß § 19 Abs. 2 S. (I und 7 StromNEV 
tatsächlich gellend gemachten Minderer108e vorzulagen beruht ebenfalls auf § 36 Aha. 1 
VVNfG. Die NebenbesUmmung Ist erforderlich, um die BUndeenetzagentur in dlS Lage zu verR 

setzen. die mit dem vorgesehenen Wilizungamechanlamus verbundenen tatsächliche Kosterr 
verlagerungen auf die Obartr&gunganetzbetreiber nach § 19 Abs. 2 S. 6 stromNEV bzw. die 
tatsachllche Verrechnung der Minderer/öse zwischen den Obertragungsnetzbetreibem nach 
§ 19 Aba. 2 S. 7 StromNEV im Hinblick auf die ErmltUung der ErlOaobergrenzen-gemaB § 4 
ARegV nachvol~8hen zu kOnnen Sie &teIH fW' die Ant1'3g1teUerin auch keine unangemessene 
Belastung dar. 

6) W1domlfavomohalt 
Der Im Tenor ZU 4. enthattene VorbehaH du vollständigen oder teltwelsen W\damJfs beruht 
ebenfalls I!luf § 36 Abi. 1 \hNfG, Danach darf ein VeM8ltungsakt, auf den ein Anspruch be­
steht, mit einer Nebenbestlmmung versahen werden, um sicherzustellen, dasa die gesetzliChen 
VorBU88etzungen des VtlIWBHungsaktes auch tatsächlich MaUt werden. WIe bereits dargestellt, 
steht die Befreiung von den Netzentgetten gemAß § 19 Abe. 2 S. 9 StromNEV unter dem g€lsetz­
liehen Vorbehalt, dass die Vereinbarung nur solange gilt, wI& sich daa Lastverhalten des Letzt· 
verbrauchers auch tat8ächllch 80 darstellt wie prognostiziert und dadurcn die Voraussetzungen 
des § 19 Abs. 2 S. 2 StfomNEV 8rfQlIt sind. D!ss bedeutet In Bezug auf die erteilte Genehmj.. 
gung, dass damit auch diese hinfaßlg wird und dementaprechend grundsälzlich widenufen wer­
den mONte, Nach der früheren Verwaltung&pT8Xis, nach dar Genehmigungen individueller Netz.. 
entgelte nach § 19 Abt. 2 stromNEV grundaAtzlich nur befrfatat fOr 1 Jahr ausgesprochen wur­
den. steRte sich die Frage des Wiclerrufs Im Falle der NlchteintrittS des prognostizierten Nut­
zungsverhaJtan8 nur deshalb Mtlt, weil In diesem Fall die Abrechnungen gemäß § 19 Abs. 2 S. 
10 StromNEV nach den aUgemeln gotllgen Entgelten zu erfolgen und sich die Genehmigungen 
durch Zeltablauf erledigt haben. Im Falle der unbefristeten Genehmlgungsertellung wlrkt die ur­
sprOnglich rechtm4Blg erteUte Genetmlgung jedoch dagegen trotz des N1chteintritts der tatsäCh­
liehen Vorrausetzungen auch fQr die Zukunft fort. 

DerWrderrufsvorbehalt ist erforderlich, um der Beschluaskammer in den Fällen. in denen dia 
nach § 19 Absatz 2 $. 2 StromNEV erforderlichen voraussetzungen fOr BefreIung von den Netz· 
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entgelten in einem in den GenehmlgungazeitrGum faltenden Abrechnungsjahr entgegen der ur~ 
sprOnglichen Pl'Ognose tatsAchllch nicht erfattt worden sind, die MOgHchkeft zu geben, die Wirk­
sarnkett der Genehmigung durch eine zukOnftlge Erkllrung ganz oder teilweIse mit Wirkung für 
die ZUkunft zu beenden. Danach Wäre ein Widerruf etwa dann dankbar. wenn der l.etztverbrau-. 
cher infolge der stlnlegung einea Produktlonsteil8 dauerhaft: nicht mehr In der Lage Wlre, die 
vorgegebenen Mindeslvoraussetzungen von 7.000 Benutzung8stunden und einem j3hrlichen 
Verbrauch von 10 Gigawattstunden zu ertOUen. Von einem V\llderruf kOnnte dagegen abgesehen 
werden. wenn belspielswelse die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV lediglich 
aufgrund von einmalig nlchtllhrtich auftretenden EreigniS88n, wie zeitweiligen ReparaturausUU­
len von Produktionsaniagctn, nicht erreicht werden konnten. 

!II.Kosten 

Die Genehmigung eines Individuellen NItzentgeIte8 gern. § 19 A.I». 2 stromNEV stellt eine ge­
bLlhrenpftlchtige Amtshandlung dar (§ 91 Abs. 1 S. 1 Nr.6 EnWG I, V. m § 24 Satz 1 Nr. 3 
EnWG). Die GebUhr wird auch erhoben, wenn ein Antrag auf Vornahme einer gebOhrenpflichti­
gan Amtshandlung abgelehnt wird (§ 91 Abs. 2 S. 1 EnWG). 

Oie RagullerungabehOrde setzt die GebOhranhOhe nach Maßgabe'deS GebOhrenverzeichnlsses 
fest. wetchee tur die Genehmigung von Individuellen Netzentgelten einen GebChrenrahmen VOn 
mlndmens 600 bis maxlmaI15.000 Euro wrsleht (§ 2 EnWGKostV i. V. m, Nr. 4.10 der Anlage 
der EnWGKostV In der Fasaung der Verordnung zur Änderung der EnerglewirtschaftskosterJ... 
verordnung\fOr!11D,10.2011, BGBI.I2084). 

K08tenschuldner Ist nach' § 91 Aba, 1 Satz 1 Nr. 8 EnWG I.V.m, § 13 Aba,1 Nr.1 VwKoatG, wer 
die Amtshandlung veranlasst oder zu W91&8n Gunsten sie vorgenommen Wird, Sofern der Netz~ 
bermlber AntnigsteJler ist, haftet dIeser gemeinsam mn. dem Natznutzer all Gesamtschuldner 
gern. § 13 Abs.2 VwKoatG. Im Rahmen des beatehenden Auswahlenneasena enschelnt es vor­
liegend als 88chgerecht und angem8888n, fOr die GebQhr deine die Beteiligte als eigentliche 
Inhaberin des Anspruchs nach § 19 Abs. 2 S: 2 stromNEV heranzuziehen, da die wirtschaftlI­
chen Auswirkungen ausschließlich Ihr zu Gute kommen wahrend In Bezug auf die Antragstefle­
rin kein eigenes wirt&chaftlicheslntereBse an der getroffenen Entscheidung erkennbar i~, 

FOr Genehmigungen von Jndividuellen NetzentgeHen nach § 19 Abs. 2 StromNEV berechnet cr~ 
Bundesnalzagentur die GebllhrenhOhe wie folgt: ZU einem Sockelbatt'ag, dBBseI) Höhe abhAn­
gig davon Ist. ob der Verwaltungsaufwand gering (Sockelbetrag .. 100 Euro), normal (Sockefbe.. 
trag • 200 Euro) oder hoch (Sockelbetrag = 400 EUlQ) war, wird zur Berockslchtlgung der wlrt~ 
achaftllche Bedeutung ein Betrag von 0,1 % der JlhrllGh ea!elbaran ErigeJ1redUZlerung addiert. 
Dabei wird auf die erzIelbare Entgeltreduzlerung Im ersten Jahr der Genehmigung abgestellt und 
mit der Genehmlgungsdauer In Jahren multipflZiert,ln Anlehnung 8n d~n Rechtsgedankan des 
§ 9 der ZMtPfOZ8&&ordnung eber maximal mit drei. Ober- oder unterscMt/tet der so errechnete 
Betrag den Gebührenrahmen, ist der JeweilIge Hoehst- oder Mindestbetrag des Gebahrenrah­
mens anzusetzen. DIeBe Blf"8ChnungemethOde berücksichtigt den VefW8ltungsaufwand und die 
wlrtschafUichen Bedeutung Im Bnzelfall. 

Der durch das vorliegende Genehmigungsverfahren verursachte Verwaltungl8ufwand stellte 
sich im Veml1ltnis zu den anderen Verfahren im Rahmen der Genehmigung Individueller Netz· 
entgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV als normal dar. Der Antrag wurde mit weitgehend voUstan-­
dlgen Unte'rlagen eingere.lcht Oie Arltrag&bearbeltung erfolgte Im Ob/lehen Zeitrahmen und war 
auch nicht mit beSonderen sachlichen oder rechUlchen Schwierigkeiten verbunden. Ausgehend 
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von den seitens der Bvtelll;ten nachgewleSenen Verbrauchs· und Leistungsdaten und den 1m 
ersten Jahr der Genehmigung veröffenUichen allgemeinen Netzentgelten, beläuft: sich die in die--
sem Jahr erziel bare Netzentgaltreduzjerung vorliegend auf € 

Vorliegend resulöert daraus folgende GebOhr: 

In dem vorUegenden Verwaltungsverfahren bestand kein AnlsS5 zur Ermaßigung der GebOhr 
aus BIllIgkeitsgrOnden gemaB § 91 Ahs. 3 S. 3 EnWG. 

ZahlungshinwGise: 
Die Gebühr wird mit der Bekanntgabe durch diesen BesCheid fallig. Die BeteDlgte Wird gebeten, 
die GebOtlr unter Angabe das genennten Kassenzelchens 8DOD98~D2999 bls zum 1.5.08.2D12 
alJf das Konto der Bundeskasse Tlier I Konto·Nr.: 590 010 20 bei der Deutschen Bundesbank 
Filiale SaarbrOcken, BLZ 590 000 00, zu überweisen. 

Rachtsbeh .. fsbelehrung 

Gegen diesen ~chlu86 191 die Beschwerde zulbslg. Sie ist schriftlich binnen einer mit der Be­
kanntgabe des Beschlusses beginnenden Frist von einem Monat oe] Ger Bunde:mef:ugentur rur 
Elektrizttat, Gas. Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn (Post~ 
anSChrift: Postfach 80 01, 53105 Bonn) einzureichen, Zur Frlltwahrung genOgtjEKloch, wenn die 
BeschWerde Innerhalb dieser Frist bei dem Beschwerdegericht dem Oberlandesgericht DOssef. 
dort (Hausanschrift: CeciUenallee 3. 40414 OOS&eldorf) eingeht, 

Die Beschwerde ist Zll begründen. OIe Frist fOr die BescnwerdebegrUndung beträgt einen Mo­
nat. Sie beginnt mit der Elnlegung der Be&chwerde und kann auf Anfrag von dem oder der Vor­
sitzenden des Beschwerdegerichfs ...erlAngert werden, DIe BeschwerdebegrUndung muss die 
Erklärung enthalten, Inwieweit die Entscheidung angefochten und Ihre Abänderung ·oder Aufhe­
bung beölnlragt wird. Ferner muss sie die Tatsachen und Beweismlttef angeben, auf die sich die 
Bssdlwerde stotzt. Beschwerdeschrtft und Beschwardabegrondung mOssen durch einen 
Rac:hNanwalt untarzelotmet sefn. 

Ola Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG): 

~ba'2-q 
0,. Frank~Peter Hansen 

• VorsHzender-

d.-
Rainer Busch 
• Beisitzer - ~ Beisitzer M 


